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Diese gemeinsamen Bestimmungen gelten je nach dem vereinbarten Versicherungsumfang in Verbindung mit den
Allgemeinen Bedingungen für die Fahrzeug-Vollkaskoversicherung (Kollisionskaskoversicherung KKB 2007)
Allgemeinen Bedingungen für die Fahrzeug-Teilkaskoversicherung (Elementarkaskoversicherung EKB 2007)
Allgemeinen Bedingungen für die Fahrzeuginsassen-Unfallversicherung (IUB 2007).

Allgemeine Bedingungen
für die Fahrzeug-Kaskoversicherung und die Fahrzeuginsassen-Unfallversiche-
rung (AFIB 2007)
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Artikel 1
Was gilt als Versicherungsfall?

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadener-
eignis.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu be-
zahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen
und was versteht man unter einer vorläufigen Deckung?
(Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige Deckung)

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag
nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines
Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertrags-
gemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren
und Versicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer gegen
Aushändigung der Versicherungsurkunde zu zahlen (Einlösung
der Versicherungsurkunde). Die Folgeprämien einschließlich
Gebühren und Versicherungssteuer sind zum vereinbarten, in
der Versicherungsurkunde angeführten Hauptfälligkeitstermin,
bei vereinbarter Teilzahlung zu den jeweils vereinbarten Fällig-
keitsterminen zu entrichten.

3. Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers
führen. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungs-
freiheit sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 39a
VersVG).

4. Der Versicherungsschutz tritt grundsätzlich mit der Einlösung
der Versicherungsurkunde (Pkt. 2.) in Kraft, jedoch nicht vor
dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wird die Versiche-
rungsurkunde erst danach ausgehändigt, dann aber die Prämie
binnen 14 Tagen oder danach ohne schuldhaften Verzug ge-
zahlt, ist der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn gegeben.

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor der Einlösung der Ver-
sicherungsurkunde beginnen (vorläufige Deckung), ist die aus-
drückliche Zusage der vorläufigen Deckung durch den Versi-
cherer erforderlich. Sie endet bei Annahme des Antrages mit
der Einlösung der Versicherungsurkunde. Sie tritt außer Kraft,

wenn der Antrag unverändert angenommen wird und der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der ersten oder der einmali-
gen Prämie schuldhaft in Verzug gerät (Punkt 3).
Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit einer
Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt
in diesem Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes
entfallende anteilige Prämie.

Artikel 3
Wo gilt die Versicherung?
(Örtlicher Geltungsbereich)

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geografi-
schen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die
das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbü-
ros der Mitgliedstaaten des europäischen Wirtschaftsraums und
anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, Abl.Nr.L192
vom 31. Juli 2003, Seite 23 unterzeichnet haben (siehe Anla-
ge).

2. Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser wird der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb
des örtlichen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestim-
mungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, en-
det der Versicherungsschutz mit Beendigung des Beladevor-
ganges.

Artikel 4
Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse)

Es besteht kein Versicherungsschutz für Schadenereignisse,

1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer
Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die
Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist;

2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei einer kraftfahr-
sportlichen Veranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder ihren Trainingsfahrten,
entstehen;

3. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfügun-
gen von Hoher Hand und Erdbeben ursächlich zusammenhän-
gen;

4. die durch den Einfluss von ionisierenden Strahlen im Sinne des
Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in
der jeweils geltenden Fassung verursacht werden, soweit nicht
ein Versicherungsfall hierzu der Anlass war.

Artikel 5
Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beach-
ten? (Obliegenheiten)

1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-
tung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 1 a VersVG), wird die Ver-
pflichtung bestimmt, Vereinbarungen über die Verwendung des
Fahrzeuges einzuhalten.

2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versi-
cherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers
von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 2 VersVG),
werden bestimmt,
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2.1 dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Be-
rechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeuges auf
Straßen mit öffentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; dies
gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit
öffentlichem Verkehr gelenkt wird;

2.2 dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol oder
Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet;

2.3 mit dem Fahrzeug Personen nur unter Einhaltung der
betreffenden kraftfahrrechtlichen Vorschriften zu beför-
dern.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt in den Fällen der Punkte 2.1
und 2.2 gegenüber dem Versicherungsnehmer und sonstigen an-
spruchsberechtigten Personen bestehen, sofern für diese die Oblie-
genheitsverletzung ohne Verschulden nicht erkennbar war.

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-
tung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 3 VersVG), werden be-
stimmt,

3.1 dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab
Kenntnis
- den Versicherungsfall unter möglichst genauer An-

gabe des Sachverhaltes sowie
- die Einleitung eines damit im Zusammenhang ste-

henden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen
Verfahrens schriftlich mitzuteilen;

3.2 nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes bei-
zutragen.

4. Weitere Obliegenheiten werden zu den einzelnen Versiche-
rungsarten in den Allgemeinen Bedingungen für die Fahrzeug-
Vollkaskoversicherung (Kollisionskaskoversicherung KKB), All-
gemeinen Bedingungen für die Fahrzeug-Teilkaskoversicherung
(Elementarkaskoversicherung EKB), Allgemeinen Bedingungen
für die Fahrzeuginsassen-Unfallversicherung (IUB) sowie in Be-
sonderen Bedingungen bestimmt.

Artikel 6
Schadenminderungs- und Rettungspflicht

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des
Versicherers zu befolgen. Wenn es die Umstände gestatten,
hat er solche Weisungen einzuholen.

2. Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen verletzt, ist
der Vers icherer nach den Bestimmungen des § 62
Abs. 2 VersVG leistungsfrei.

Artikel 7
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfän-
det werden?

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung
ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten
noch verpfändet werden; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer Unternehmer ist.

Artikel 8
Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Wer kann nach Eintritt des Schadenfalles kündigen?
Was gilt bei Wegfall des versicherten Risikos?
Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeuges?
(Vertragsdauer und Kündigung)

1. Beträgt die vereinbarte Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr,
verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht
einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. Bei Versicherungsver-
trägen, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens
des Versicherungsnehmers gehört (Verbraucherverträge), wird
der Versicherer den Versicherungsnehmer vor Beginn der Kün-
digungsfrist auf die Rechtsfolge der Vertragsverlängerung bei
unterlassener Kündigung so rechtzeitig hinweisen, dass dieser
zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung eine angemessene
Frist hat. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet
der Vertrag ohne Kündigung.

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können sowohl der Versi-
cherer als auch der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag kündigen. Die Kündigung ist innerhalb eines Monats
nach Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung
vorzunehmen. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger
Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
kündigen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem
Monat einzuhalten. Falls der Versicherungsnehmer einen An-
spruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger
Wirkung kündigen.

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, bei Ver-
ä ußeru ng des vers icher ten Fahrzeuges gel ten die
§§ 69 ff VersVG.
Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur
Vertragsauflösung verstrichenen Vertragslaufzeit.

Artikel 9
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Alle Mitteilungen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und
sonstiger anspruchsberechtigter Personen bedürfen zu ihrer Verbind-
lichkeit der Schriftform.

Artikel 10
Welche Rechte und Pflichten haben sonstige anspruchsberech-
tigte Personen?

Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten
sinngemäß auch für jene Personen, die Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag geltend machen. Diese Personen sind neben dem
Versicherungsnehmer für die Erfüllung der Obliegenheiten, Schaden-
minderungs- und Rettungspflicht verantwortlich.

Artikel 11
Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gericht-
lich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand)

Der Versicherungsnehmer und sonstige anspruchsberechtigte Perso-
nen, die zur selbstständigen Geltendmachung von Ansprüchen aus
dem Versicherungsvertrag berechtigt sind, können diese auch bei
den Gerichten geltend machen, in deren Sprengel sie ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz im Inland haben.

Artikel 12
Welches Recht ist anzuwenden?

Es gilt österreichisches Recht.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 idF BGBl.I.Nr. 95/2006

Anhang

§ 6

1. Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge
nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzuse-
hen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn,
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.
Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann
er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

1.a Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versi-
cherungsvertrag zu Grunde liegende Äquivalenz zwischen
Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbar-
te Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein,
in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko
tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der
Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Mel-
dungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurtei-
lung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Lei-
stungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich
verletzt worden ist.

2. Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung
einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unab-
hängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so
kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit
nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss
auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat.

3. Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die
Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf
die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung Einfluss gehabt hat.

4. Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist
unwirksam.

5. Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Ver-
sicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen aus-
gefolgt worden sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt
worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 12

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die
Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Lei-
stung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten
dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren seine An-
sprüche erst nach zehn Jahren.

2. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer
angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen
einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zu
Grunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die
Verjährung jedenfalls ein.

3. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines
Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst,
nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber
den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden
Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbun-
denen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von
Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für
die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschul-
den an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des
Anspruchs gehindert ist, gehemmt.

§ 16

1. Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich
sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den
vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss aus-
zuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrück-
lich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

2. Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versi-
cherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzo-
gen hat.

3. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen,
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer ei-
nen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann die-
ser vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige
vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist.

§ 17

1. Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten,
wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige
gemacht worden ist.

2. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem
Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden
des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände anhand schriftli-
cher, vom Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der
Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach
dem nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist,
nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertre-
ter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt für das Rück-
trittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des
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Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschul-
den unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder
dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20

1. Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

2. Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklä-
ren. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses Bundesgesetz
nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide
Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Emp-
fanges an zu verzinsen.

§ 21

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl beste-
hen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht
verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles
oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 23

1. Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der
Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

2. Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch
eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenomme-
ne oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er
dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24

1. Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23
Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsneh-
mers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines
Monates gegen sich gelten lassen.

2. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt,
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhö-
hung bestanden hat.

§ 25

1. Der Versicherer ist im Falle einer Verletzung der Vorschrift des
§ 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.

2. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsneh-
mers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2
vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhö-
hung der Gefahr bekannt war.

3. Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen

und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung
der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-
falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interes-
se des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer
haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27

1. Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Wil-
len des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein,
so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem
der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt
hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Erhöhung bestanden hat.

2. Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der
Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu machen.

3. Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstän-
de verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter Versi-
cherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von
Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des Versi-
cherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht
anzuwenden.

§ 28

1. Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüg-
lich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Mo-
nat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugehen müssen.

2. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche
gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder
soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 29

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht.
Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, wenn
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versi-
cherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt wer-
den soll.

§ 30

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages einge-
tretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei
der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

§ 31

1. Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach
den Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so steht
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dem Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung
für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für
diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen
Bestimmungen nicht geschlossen hätte.

2. Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der
Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Personen Ge-
brauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die Kündi-
gung kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als den
Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher
der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam
wird.

3. Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer we-
gen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung der
Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil
der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versiche-
rung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung
entsprechend anzuwenden.

§ 38

1. Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen
nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der
Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag
an gerichtlich geltend gemacht wird.

2. Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an
der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden
verhindert war.

3. Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

4. Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39

1. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen be-
stimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der ei-
genhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzuge-
ben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden
sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschrif-
ten, ist unwirksam.

2. Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zah-
lung der Folgeprämie oder der geschuldeten Zinsen oder Ko-
sten im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an
der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert
war.

3. Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist.
Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit
der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die
Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder,

falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist
die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits
eingetreten ist.

4. Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 v.H. der
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60,00 im Verzug, so tritt eine
im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers
nicht ein.

§ 64

2. Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststel-
lung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem
Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie ver-
zögern.

§ 68

1. Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versiche-
rung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges
Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen
ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versiche-
rungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei;
der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

2. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

3. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maß-
nahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des
Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt
dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer
der Gefahrtragung entspricht.

4. In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsneh-
mer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu
zahlen.

§ 69

1. Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

2. Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der
Erwerber zur ungeteilten Hand.

3. Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch
das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderun-
gen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr
Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend an-
zuwenden.
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§ 70

1. Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer
es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt,
in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt hat.

2. Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu
kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder
auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monates nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber
von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündi-
gungsrecht bis zum Ablauf eines Monates von dem Zeitpunkt
an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung
Kenntnis erlangt hat.

3. Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften
gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie
zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode hin-
aus; der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie nicht.

§ 71

1. Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer
unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzei-
ge dem Versicherer hätte zugehen müssen.

2. Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt beste-
hen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war,
in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn
die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die
Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche
gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 75

1. Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte
aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Aus-
händigung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der
Versicherungsnehmer verlangen.

2. Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsneh-
mers über seine Rechte nur dann verfügen und diese Rechte
nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines
Versicherungsscheines ist.

§ 76

1. Der Versicherungsnehmer kann über die dem Versicherten aus
dem Versicherungsvertrag zustehenden Rechte im eigenen Na-
men verfügen.

2. Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherten nur dann zur
Annahme der Zahlung und zur Übertragung der Rechte des
Versicherten befugt, wenn er im Besitz des Scheines ist.

3. Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer
nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, dass
der Versicherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat.

§ 77

1. Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicher-
ten oder, falls über das Vermögen des Versicherten der Kon-
kurs eröffnet ist, der Konkursmasse den Versicherungsschein
auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten
in Bezug auf die versicherte Sache zustehenden Ansprüche
befriedigt ist. Er kann sich für seine Ansprüche aus der Ent-
schädigungsforderung gegen den Versicherer und nach der
Einziehung der Forderung aus der Entschädigungssumme vor
dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.

§ 78

1. Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten in Betracht.

§ 79

1. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
tunlich war.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten abgeschlossen und beim Abschluss das Fehlen
des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht
dieser die Einwendung, dass der Vertrag ohne Wissen des
Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten
zu lassen.

Staaten, die das Multilaterale Garantieabkommen zwischen den Nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedstaaten des Abkommens
des europäischen Wirtschaftsraums und anderen assioziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben: (Stand Oktober 2006)
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, Zypern.


